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EHRENORDNUNG 
 

Turn- und Sportverein 

Stallwang-Rattiszell 1948 e.V. 
 

 

§ 1  Einleitung 

(1) Der Verein kann seine Mitglieder laut nachfolgender Ehrenordnung ehren, beziehungsweise beim 

BLSV, bei den Fachverbänden Ehrungen oder dem Landkreis und der Gemeinde beantragen. 

(2) Der Vereinsausschuss kann die Aufgaben einem Vereinsmitglied übertragen. Dieser 

Ehrenamtsbeauftragte ist aufgrund seiner Funktion kein Mitglied in der Vorstandschaft und dem 

Vereinsausschuss. Die Aufgaben werden in Rücksprache mit dem Vereinsausschuss durchgeführt. 

 

§ 2  Ehrungen durch den Verein 

(1) Ehrenmitgliedschaft 

Die Ehrenmitgliedschaft kann nur nach einem Beschluss mit einfacher 2/3 Mehrheit durch den 

Vereinsausschuss verliehen werden. Bedingung für diese Ehrung sind besondere und 

hervorragende persönliche Verdienste und Leistungen um den Verein. Die Verleihung erfolgt durch 

den Vorsitzenden oder dessen Beauftragten. Die zu ehrende Person erhält eine Urkunde und ist ab 

diesem Zeitpunkt beitragsfrei. 

(2) Zeitweilige Ehrung 

Unabhängig vom Eintrittsalter in den Verein wird die Treuenadel des Vereins zusammen mit einer 

Urkunde verliehen. 

20-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft ⬧ Ehrennadel mit TSV-Logo 

25-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft ⬧ Ehrennadel mit Kranz in Bronze 

30-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft ⬧ Ehrennadel mit Kranz in Silber 

40-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft ⬧ Ehrennadel mit Kranz in Gold 

50-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft ⬧ Ehrennadel mit Goldkranz und Jahreszahl 

60-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft ⬧ Ehrennadel mit Goldkranz und Jahreszahl 

70-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft ⬧ Ehrennadel mit Goldkranz und Jahreszahl 

75-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft ⬧ Ehrennadel mit Goldkranz und Jahreszahl 

Die Verleihung erfolgt durch den Vorsitzenden oder dessen Beauftragten. 

 

§ 3  Ehrungen durch die Fachverbände 

(1) Ehrungen durch Fachverbände, dem Bayerischen Landes-Sportverband oder der Bayerischen Sport-

jugend sind gemäß den von diesen Stellen erlassenen Bestimmungen zu beantragen. 

 

§ 4  Ehrungen durch den Landkreis und Gemeinde 

(1) Ehrungen durch den Landkreis und Gemeinde sind gemäß den von diesen Stellen erlassenen 

Bestimmungen zu beantragen. 
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§ 5  Ehrungen aus besonderen Anlässen 

(1) Der 1. Vorstand oder ein Vertreter ist berechtigt, im Rahmen der Geschäftstätigkeit im Interesse 

des Vereins sonstige Ehrungen der Vereinsmitglieder aus bestimmten Anlässen vorzunehmen. 

(2) Jedem Mitglied wird ab seinem 70. Geburtstag in Fünfjahresschritten ein Geschenk überreicht. Der 

Wert und die Art des Geschenks müssen dem Zeitwert und der Finanzlage des Vereins angepasst 

sein. Die Entscheidung darüber trägt immer der jeweilige Vorstand oder der Abteilungsleiter. 

 

§ 6  Schlussbestimmungen 

(1) Der Vereinsausschuss ist ausdrücklich ermächtigt, in begründeten Einzelfällen von den zeitlichen 

Vorgaben in Bezug auf die Verleihung von Auszeichnungen abzuweichen. 

(2) Diese Ehrenordnung wurde auf der Mitgliederversammlung vom 07. Mai 2022 beschlossen und 

treten mit der gleichzeitig geänderten Satzung in Kraft. 

 

 

Ehrenordnung errichtet: Stallwang, 07. Mai 2022 
 (Ort, Tag der Errichtung) 


